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Auf ein WortAuf ein Wort

Reform der Pflegeversicherung: Plus und Minus
Ob die nunmehr von der Großen Koalition auf den Weg gebrachte Pflegereform die
 soziale Pflegeversicherung wirklich nachhaltig zukunftsfähig macht, ist alles andere als
sicher. Immerhin wird die am 14. März 2008 vom Bundestag beschlossene Gesetzes  -
novelle aber für viele Pflegebedürftige und ihre Angehörigen im Leistungsbereich lange
überfällige Verbesserungen bringen. An der Zustimmung des Bundesrates bestehen keine
Zweifel, so dass mit einem zeitnahen Inkrafttreten zu rechnen ist.
Die Verbesserungen sind aus Sicht der Kommunen als Sozialleistungsträger und Gewähr-
leister der Lebensqualität der pflegebedürftigen Menschen ausdrücklich zu begrüßen.
Umso bedauerlicher ist, dass die Reform im strukturellen Bereich zum Teil alte Fehl -
entwicklungen fortschreibt und neue in Gang setzt.
Die Pflegereform verbessert durch eine schrittweise Leistungsausweitung für ambulante
Pflege die Möglichkeiten, pflegebedürftige Menschen gemäß ihrem ganz überwiegenden
Wunsch möglichst lange in der gewohnten häuslichen Umgebung zu betreuen. Die
ebenfalls vorgesehene Erhöhung des Pflegegeldes und die Einführung eines Anspruchs
auf Pflegezeit bringen die verdiente Anerkennung der Leistungen pflegender Angehö -
riger zum Ausdruck. Gemeinsam werden diese Maßnahmen den Pflegebedürftigen und
ihren Familien erleichtern, die Pflege eigenverantwortlich im häuslichen Umfeld zu
organisieren. Dies ist für alle Pflegebedürftigen, die in intakten sozialen Netzwerken leben
und nicht auf eine Heimbetreuung angewiesen sind, wichtig und richtig.
Positiv und lange überfällig ist zudem die Verbesserung der Leistungen für Demenz-
kranke. Der Unterstützungsbedarf dieser stetig wachsenden Gruppe wird nun anerkannt,
ohne dass auch körperliche Einschränkungen zwingend vorliegen müssen. 
Auch im strukturellen Bereich beziehungsweise bei den künftigen Verfahrensregelungen
gibt es durchaus Anerkennenswertes: Die Verkürzung der Bewilligungsfristen und die

größere Transparenz und Kontrolldichte durch den Medizinischen Dienst sind durchaus gute Ansätze, die sich mit den Zielsetzungen der
Kommunen als Leistungsträger der Hilfe zu Pflege und als zuständige Heimaufsichten absolut decken.
Dennoch überwiegt aus kommunaler Sicht die Kritik am Gesetzeswerk: Erneut verkennt der Gesetzgeber, dass das System der Pflege-
versicherung sich grundlegend von der gesetzlichen Krankenversicherung unterscheidet. Während letztere – abgesehen von inzwischen
diversen Eigenbeteiligungen – eine Vollfinanzierung der von Kranken in Anspruch genommenen medizinischen Dienstleitungen bietet,
gewährt die Pflegeversicherung ihren Versicherten nur eine von den tatsächlichen Kosten unabhängige und unterhalb dieser Kosten
gedeckelte Teilfinanzierung durch Festbeträge. Die durch diese Zuschüsse nicht gedeckten Pflegekosten müssen die Pflegebedürftigen
selbst oder im Bedarfsfall die Sozialhilfeträger als Hilfe zur Pflege tragen. Während die Krankenkassen also aufgrund ihrer Vollfinanzie-
rung zu Recht die bestimmenden Akteure auf dem „Markt“ sind, können sich die Pflegekassen bei Kostensteigerungen zum Beispiel
wegen höherer Heimpflegesätze oder ansteigender Kosten bei ambulanten Diensten einen „schlanken Fuß“ machen. Zahlen müssen –
zunächst – die Betroffenen aus ihrem (Alters-) Einkommen und ihrem Vermögen und letztlich, aber uneingeschränkt die kommunalen
Sozialhilfeträger. 
Vor diesem Hintergrund ist der Einfluss, den der Gesetzgeber den Pflegekassen auf die Preisgestaltung und immer mehr auch auf die
individuelle Fallsteuerung einräumt, nicht akzeptabel. Gerade nach dem wegweisenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom
Dezember 2007 zum SGB II kann nicht mehr hingenommen werden, dass die Leistungsansprüche, die die Sozialhilfeträger erfüllen müs-
sen, durch von den Pflegekassen dominierte Preisverhandlungen und jetzt auch noch durch ihr „Fallmanagement“ bestimmt werden.
Niemand will einer Absenkung der Qualität in der Pflege das Wort reden. Jedoch belegt nicht nur das von Sozialminister Karl-Josef
Laumann in Auftrag gegeben Gutachten zu den Heimkosten in NRW, dass die Preisverhandlungen der Pflegekassen im Vergleich zu
anderen Bundesländern anscheinend nicht sämtliche qualitätsneutralen Wirtschaftlichkeitsreserven ausschöpfen. Schon der Vergleich
zwischen dem Streben der Krankenkassen nach immer neuen Kostensenkungen durch immer neue Gesundheitsreformen und dem
Verhalten der von ihren getragenen Pflegekassen lässt ahnen, dass ein im Interesse der Selbstzahler und Sozialhilfeträger liegendes
Kostenbewusstsein bei den Preisverhandlungen zumindest keine Priorität hat.
Angesichts der unabweisbaren demographischen Entwicklung ist aber eine qualitätsvolle und zugleich wirtschaftliche Leistungserbrin-
gung im Bereich der Pflege oberstes Gebot. Sonst drohen wegen der Risikobegrenzung der Pflegeversicherung den Kreisen und kreis-
freien Städten immer höhere (Pflicht-)Ausgaben, die die Spielräume für ebenso notwendige Ausgaben etwa in den Bereichen Bildung,
Jugendhilfe und Kultur schleichend vollends aufzehren.
Da die selbst zahlenden Pflegebedürftigen gegenüber den Heimen stets die denkbar schlechteste „Verhandlungsposition“ haben, muss
also dringend der Einfluss der – im Übrigen unmittelbar demokratisch legitimierten und kontrollierten – Sozialhilfeträger endlich gestärkt
werden. Sie sind die einzigen, die neben der Verantwortung für eine hohe Pflegequalität für ihre Einwohnerinnen und Einwohner auch
die – von ihnen letztlich zu schulternde – Kostenseite besonders in den Blick nehmen. 
Leider geht der Gesetzgeber aber genau den entgegengesetzten Weg und stärkt die zentralistisch organisierten Pflegekassen weiter. Die
Kommunen haben in der Vergangenheit viele Anstrengungen unternommen, Pflegeberatung und die Koordination der Leistungs-
angebote vor Ort stetig zu bessern. Den hierdurch geschaffenen Strukturen droht nun mit den allein von den Pflegekassen gesteuerten
Fallmanagern/Pflegeberatern und Pflegestützpunkten trotz aller gegenteiliger Beteuerungen der Politik das faktische Aus. Genau das
Gegenteil, nämlich die Unterstützung und der weitere Ausbau der kommunalen Strukturen, wäre richtig gewesen. Wann begreifen die
Entscheidungsträger in Berlin endlich, dass keiner näher an den Menschen und den örtlichen Leistungserbringern ist, als die Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter aus Kreisen, Städten und Gemeinden?
Es bleibt zu hoffen, dass jedenfalls die nordrhein-westfälische Landesregierung, die sich gemäß ihrer Zielsetzung „Näher bei den Men-
schen“ für die kommunalen Strukturen einsetzt, ihrem Weg treu bleibt und eine Zerschlagung der örtlichen Beratungsstrukturen verhindert.

Dr. Martin Klein
Hauptgeschäftsführer
des Landkreistages Nordrhein-Westfalen
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A. Umgang mit Altfehl -
beträgen beim Übergang
in das NKF

Anlässlich der Umstellung auf das NKF ist
in zahlreichen Kreisen das Problem ent-
standen, wie mit den Altfehlbeträgen der
Vergangenheit innerhalb des neuen Rech-
nungswesens umzugehen ist. Da in den
zurückliegenden Jahren regelmäßig bis zu
zehn der 31 Kreise mit einem Haushaltssi-
cherungskonzept gewirtschaftet haben,
spielt diese Frage in einem Drittel der Krei-
se eine Rolle. Die in kameraler Zeit entstan-
denen Altfehlbeträge der Verwaltungs-
haushalte erscheinen beim Übergang in
das NKF in der Bilanz als Kredite zur Liqui-
ditätssicherung, sind damit prinzipiell kein
Aufwand und können deshalb auch nicht
über die Kreisumlagen der NKF-Haushalte
zurückgeführt werden. Mittlerweile gibt es
zwei gleichwertige Lösungsmodelle für die
Problematik, die das Innenministerium in
seinen Erlassen vom 18.08.2006 sowie
24.04.2007 dargestellt und als zulässig
sowie gegebenenfalls genehmigungsfähig
bewertet hat. Die erste Lösungsmöglich-
keit basiert auf § 75 Abs. 6 GO NRW und
sieht vor, dass Liquiditätskredite, die auf
kamerale Altfehlbeträge zurückzuführen
sind, auch im NKF durch Berücksichtigung
bei der Kreisumlage abgebaut werden kön-
nen. Die Grundsätze einer ordnungsgemä-
ßen Haushaltswirtschaft erfordern auch bei
der Umstellung auf das NKF den Abbau
systemwidrig hoher Kassenkredite, was im
Ergebnis zu Umlagesätze führen kann, die
das Eigenkapital der Kreise erhöhen. Diese
Finanzierung über die Umlagezahler ist fol-
gerichtig, da die Fehlbeträge der Vergan-

genheit unter Rücksichtnahme auf die
finanziell schwierige Haushaltslage der
kreisangehörigen Städte und Gemeinden
entstanden sind und auf einen teilweisen
Verzicht von Umlageerhebung zu Lasten
der Kreishaushalte zurückzuführen sind. Es
bestand zwischen den Beteiligten regelmä-
ßig die Verabredung, dass die so entstan-
denen Fehlbeträge im Umlagehaushalt
innerhalb eines überschaubaren Konsoli-
dierungszeitraumes wieder abgebaut wer-
den. An dieser Bewertung wird durch die
Umstellung des Rechnungswesens nichts
geändert. Der Verzicht auf Umlagezahlun-
gen in der Vergangenheit war faktisch eine
Kreditierung – die so gewährten Darlehen
sind selbstverständlich auch bei veränder-
tem Rechnungswesen von den Städten
und Gemeinden zurückzuführen.
Von diesem Grundverständnis geht auch
der zweite Lösungsansatz aus, das so
genannte Stundungsmodell des Landkreis-
tages: Hiernach wird der bestehende Alt-
fehlbetrag im letzten kameralen Haushalts-
jahr vollständig in die Kreisumlage einge-
stellt. Mit den Städten und Gemeinden
werden dann vor dem Hintergrund dieses
bestehenden Anspruchs Vereinbarungen
getroffen, mit denen der Anteil der Kreis-
umlage, der auf die Finanzierung des Alt-
fehlbetrages entfällt, so gestundet wird,
dass die Zahlungsströme im Ergebnis so
verlaufen, wie sie auch schon in den Haus-
haltssicherungskonzepten der Kreise fest-
geschrieben sind. Im NKF-Haushalt kön-
nen diese Forderungen dann entsprechend
eingestellt werden. Im Ergebnis erreicht
diese Lösung eine Transformation der in
den Haushaltssicherungskonzepten vorge-
sehenen Regelungen in Rechtsansprüche

des Kreises, die eine geordnete Haushalts-
wirtschaft trotz kameraler „Altlasten“ auch
innerhalb des NKF sicherstellt. Mit Erlass
vom 24.04.2007 hat das Innenministerium
die Erhöhung des jeweiligen Umlagesatzes
im letzten kameralen Haushaltsjahr für
grundsätzlich genehmigungsfähig erklärt,
wenn im jeweiligen Einzelfall ein ausgewo-
gener Interessenausgleich zwischen den
Beteiligten erreicht wird und das Rücksicht-
nahmegebot nach § 9 S. 2 der KreisO NRW
eingehalten ist.

B. Die Planung
haushaltswirtschaftlicher
Überschüsse

Eng mit der Problematik der Altfehlbeträge
verknüpft ist die Frage des Umgangs mit
künftig entstehenden Fehlbeträgen. Diese
können sich zum einen in der Haushaltsab-
wicklung ergeben. Zum anderen zeigt die
Entwicklung in der Praxis, dass die Annah-
me, dass Kreise und Landschaftsverbände
nach der Umstellung auf das NKF durch
Abschreibungen und Rückstellungen über
ausreichend Liquiditätszufluss verfügen,
nicht generell zutrifft. Da auch für Kreise
und Umlageverbände die rechtliche Ver-
pflichtung gilt, ausreichend Liquidität ver-
fügbar zu halten (§ 89 Abs. 1 GO NRW)
und Kredite nur nachrangig aufgenommen
werden dürfen, verbleibt als einziges dis-
ponibles Mittel zur Sicherung einer geord-
neten Haushaltswirtschaft die Finanzie-
rung über die Umlage – letztlich selbstver-
ständliches Korrelat zu fehlenden eigenen
Steuereinnahmen. Darüber hinaus verlangt
eine eigenständige Haushaltswirtschaft
Entscheidungsbefugnis darüber, zu wel-
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Neues
kommunales Finanzmanagement
und Kreise – Die Kreisumlage im
doppischen Haushaltsrecht von NRW
Von Dr. Christiane Rühl,
Finanzreferentin beim
Landkreistag Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen hatte als erstes Bundesland im November 2004 eine grundlegende Reform des Haushalts- und Rechnungs -
wesens beschlossen und das Gesetz zur Einführung des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“ (NKF) verabschiedet. Das
Gesetz gilt gleichermaßen für Kreise, Städte und Gemeinden. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind verpflichtet, bis zum 
1. Januar 2009 das neue Rechnungswesen einzuführen. Von den 31 NRW-Kreisen buchen bereits 23 heute doppisch – die ver -
bleibenden Kreise werden ihr Rechnungswesen zum 01.01.2009 umstellen. In der zurückliegenden Umstellungsphase haben sich
zahlreiche praktische Fragestellungen der Buchung und Bilanzierung spezifisch für die Kreishaushalte ergeben, die vor Ort und auf
der Ebene des Landkreistages diskutiert worden sind. Einen Einblick in diese Diskussionen geben die Praxisberichte, die in diesem
Heft abgedruckt sind. Darüber hinaus sind einige Grundsatzfragen der Auswirkungen des neuen Rechnungswesens für die Umlage-
verbände entstanden, die unter anderem in Gesprächen zwischen den Kommunalen Spitzenverbänden und der Landesregierung
erörtert worden sind und Lösungen zugeführt werden konnten. Die zentralen Fragestellungen sind nachstehend erläutert:
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chem Zeitpunkt die Tilgung von Krediten
(wirtschaftlich) sinnvoll ist.
Dies kann nicht daran orientiert werden,
wann zufällig über Abschreibungen ent-
sprechend Liquidität hereingeholt worden
ist, sondern muss gerade im Interesse der
Umlage zahlenden Kommunen an den
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit orien-
tiert werden. Deshalb erklärt das Innenmi-
nisterium in seinem Erlass vom 19.04.2007
die außerordentliche Tilgung und die damit
verbundene Planung von Überschüssen
ausdrücklich für zulässig. Argument im
Gesetzestext ist hierfür § 56a KreisO, der
die Ausgleichsrücklage für Kreise regelt
und festlegt, dass diese durch Jahresüber-
schüsse wieder aufgefüllt werden kann.
Hieraus wird deutlich, dass die Erzielung
von Überschüssen über Umlageerhebung
zulässig ist. Bei der Planung solcher Über-
schüsse hat allerdings ein Abwägungspro-
zess zwischen den Erfordernissen der
Haushaltswirtschaft der Kreise einerseits
und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
der umlagepflichtigen Kommunen ande-
rerseits stattzufinden. Die Bildung sachlich
und wirtschaftlich nicht gerechtfertigter
Liquidität ist – wie auch schon in der Ver-
gangenheit – unter dem neuen Rech-
nungswesen nicht zulässig. 

C. Ausgleichsrücklage

Vielfach diskutiert worden ist auch die
Frage, ob die Kreise verpflichtet sind, ihre
Ausgleichsrücklage oder sogar die allge-
meine Rücklage aufzubrauchen, bevor die
Kreisumlage erhöht werden darf. Die Stel-
lung der Kreise im System des Kommunal-
verfassungsrechts, das ihnen zustehende
Selbstverwaltungsrecht und die damit ein-

hergehende Finanzhoheit bedingen es,
dass es regelmäßig keine Pflicht zur Inan-
spruchnahme der Ausgleichsrücklage gibt.
Der Haushaltsausgleich ist – ebenso wie
bei den kreisangehörigen Städten und
Gemeinden – zunächst durch ausreichende
Erträge und damit durch eine auskömmli-
che Umlageerhebung sicherzustellen. Eine
vorrangige Inanspruchnahme der Aus-
gleichsrücklage wäre mit der selbstständi-
gen Haushaltswirtschaft der Kreise unver-
einbar und würde letztlich nur zum Ver-
zicht auf die Ausweisung einer Ausgleichs -
rücklage führen.

D. Keine Sonderregelungen
beim Haushaltsausgleich
für Umlageverbände

Seit Inkrafttreten der Reform des Haus-
haltsrechts wird von den kreisangehörigen
Städten und Gemeinden immer wieder die
Befürchtung geäußert, dass durch das
neue Rechnungswesen in großem Umfang
Liquidität auf die Kreise verlagert wird und
die Kreisumlagen flächendeckend anstei-
gen. Für diese Behauptung fehlt aber bis-
her jeder zahlenmäßige Beleg. Bei den
Kreisen, die ihr Rechnungswesen bereits
umgestellt haben, ist bislang kein Anstieg
der Umlagehebesätze zu verzeichnen. Ins-
gesamt ist es systemgerecht und ohne
Alternative, dass Abschreibungen als Auf-
wand künftig über die Kreisumlage finan-
ziert werden. Der Liquiditätsfluss beim
Kreis ist erforderlich, um innerhalb des NKF
Investitionen zu finanzieren, da anders als
in der Vergangenheit Tilgungsleistungen
nicht mehr umlagerelevant sind. Dies ist
systemimmanent, da sich das neue Rech-
nungswesen – und damit zwangsläufig

auch die Kreisumlage – künftig am Res-
sourcenverbrauch orientiert. Entsprechend
wäre es widersprüchlich, für Investitionen,
die in der Vergangenheit über die Kreisum-
lage finanziert worden sind, in der Bilanz
Sonderposten zu bilden. Die Mittel, die
dem Kreis in kameraler Zeit über die Kreis-
umlage zugeflossen sind, dienten der all-
gemeinen Finanzierung der Aufgaben des
Kreises, ohne dass eine Zweckbindung hin-
sichtlich konsumtiver beziehungsweise
investiver Verwendung erfolgte. Insofern
kommt auch eine Zuordnung zu konkreten
Investitionsobjekten durch die Bildung von
Sonderposten nicht in Frage. Darüber hin-
aus würden hiermit zentrale Ziele des
neuen Rechnungswesens in Frage gestellt,
da ein ständiger Abbau von Eigenkapital
programmiert wäre.
Eine ausführliche Darstellung mit Blick auf
die bundesweit entwickelten Regelungen
zum neuen Haushaltsrecht enthält die
nachfolgende Darstellung des Deutschen
Landkreistages „Die Landkreise im doppi-
schen Haushaltsrecht: Grundsätzliches zum
Haushaltsausgleich der Landkreise“ (siehe
Seite 121 ff.). Das nordrhein-westfälische
NKF-Gesetz stellt in vorbildlicher Weise die
eigenständige Haushaltswirtschaft der
Kreise sicher und knüpft den Haushaltsaus-
gleich selbstverständlich an dieselben Vor-
aussetzungen wie bei den Städten und
Gemeinden – die Kerninhalte des NKF
müssen für alle kommunalen Gebietskör-
perschaften gleichermaßen Geltung bean-
spruchen. Dies alleine ist systemgerecht
und verhindert den Abbau von Eigenkapi-
tal.
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Die Kommunen in Deutschland stehen vor einer tief greifenden Umgestaltung ihres Haushaltsrechts. Das
neue, von der Innen ministerkonferenz (IMK) im Jahr 2003 beschlossene, kommunale Haushaltsrecht bil-
det die Grundlage für die auch vom Deutschen Landkreistag seit langem geforderte Modernisierung der
Kommunalverwaltungen. Mit der Einführung von betriebswirtschaftlichen Elementen in der kommunalen
Haushaltswirtschaft soll künftig ein effektiverer und Ergebnis orientierterer Umgang mit den knapperen
Finanzressourcen erreicht und eine neue Qualität der Verwaltungssteuerung ermöglicht werden.

Die Kreise im doppischen
Haushaltsrecht: Grundsätzliches
zum Haushaltsausgleich der Kreise
Von Matthias Hauschild, Deutscher Landkreistag

Bedenklich stimmen muss aber, dass in
jüngster Zeit die Spannbreite länderin-

dividueller Lösungen eher zu- als abnimmt.
Dabei geht es längst nicht mehr allein um
punktuelle Abweichungen: Neben den

vorgesehenen Reformalternativen „Dop-
pik“ und „Erweiterte Kameralistik“ wird
bereits gegenwärtig auch die Beibehaltung
der alten Kameralistik diskutiert. Es liegt
auf der Hand, dass dies den Kern der ver-

einbarten Reform in sein Gegenteil ver-
kehrt.
An den Kern des Reformvorhabens gehen
auch die verschiedentlich vorgebrachten
Vorschläge zur Modifizierung des Haus-
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haltsausgleichs, die von interessierter Seite
mit Blick auf die Kreise vorgetragen wer-
den. Zum Teil scheinen diese Vorschläge
aus einer nur unzureichenden Kenntnis der
Anforderungen des neuen Systems zu
resultieren. Zum Teil sind sie aber auch
Ausdruck einer grundsätzlichen Frage nach
dem Verhältnis von Kreisen zu kreisange-
hörigen Gemeinden/Städten.
Deshalb hat der Deutsche Landkreistag
(DLT) die Kernelemente zum Haushalts-
ausgleich im doppischen System mit
besonderem Blick auf die Kreise dargestellt.
Das nachstehend in Auszügen wiederge-
gebene Faktenpapier hat das Präsidium
des DLT im Mai letzten Jahres beschlossen
und damit deutlich gemacht, dass es ent-
scheidend ist, an den Kernzielen der
Reform des Haushaltsrechtes ohne Ein-
schränkungen festzuhalten.

Zusammenfassung
in Kernthesen

1. Kernpunkt der Reform des kommuna-
len Haushaltsrechts ist die Umstellung
von der bisherigen zahlungsorientierten
Darstellungsform auf eine vollständige
Abbildung des Ressourcenverbrauchs
und des Ressourcenaufkommens durch
Erfassung von Aufwendungen und
Erträgen anstelle von Ausgaben und
Einnahmen. Dies gilt für Städte, Kreise
und Gemeinden gleichermaßen.

2. Die neu gewonnenen Informationen
sollen mit betriebswirtschaftlichen Ele-
menten (Produktorientierung, Budge-
tierung, Kostenrechnung, Zielvorgaben
und Ressourcendarstellung) zu mehr
Transparenz über das Verwaltungshan-
deln und einer effektiveren Verwal-
tungssteuerung (Outputsteuerung)
beitragen. Unterschiede in dieser Ziel-
setzung hinsichtlich der Städte und
Gemeinden einerseits sowie der Kreise
andererseits bestehen nicht.

3. Die Einführung und Umsetzung der
Doppik ist eine Grundsatzentscheidung
für eine nachhaltige, ressourcenorien-
tierte Haushaltswirtschaft, auch im
Sinne und für den Bürger. Dieser stellt
zu Recht sowohl an die Gemeinde als
auch an den Kreis die gleichen Erwar-
tungen. Städte, Kreise und Gemeinden
stehen aufgrund ihrer identischen
demokratischen Legitimation in glei-
chem Maße gegenüber dem Bürger in
der Rechenschaftspflicht.

4. Elementare Regel im neuen doppischen
Buchungsverfahren ist, dass der Ergeb-
nishaushalt, in den auch die Aufwen-
dungen in Form von Abschreibungen
und Rückstellungen (Instandhaltung,
Pensionen) einfließen, künftig ausge-
glichen sein muss, damit die Aufgaben-

erledigung der Kommune (Leistungsfä-
higkeit) dauerhaft gesichert ist. Syste-
matische Gründe für eine zwischen den
kommunalen Aufgabenträgern diffe-
renzierende Regelung gibt es nicht.

5. Städte, Kreise und Gemeinden verfü-
gen über eine identische demokratische
Legitimation. Der demokratisch legiti-
mierten Volksvertretung entspricht eine
substanzielle Finanzhoheit und die dar-
aus abgeleitete Budgethoheit der Kreis-
tage und Gemeinderäte. Die eigenver-
antwortliche Haushaltswirtschaft der
Kreise und ihre Auswirkungen auf die
Kreisumlage haben die kreisangehöri-
gen Gemeinden auch im doppischen
Haushaltsrecht im Grundsatz als recht-
mäßig hinzunehmen.

6. Die Aufgaben der Städte, Kreise und
Gemeinden sind gleichwertig. Den Auf-
gaben der Kreise kommt kein Nach-
rang, aber auch kein Vorrang gegen -
über den Gemeindeaufgaben zu. Die
Grenzen zulässiger Kreisumlagebelas-
tungen bestimmen sich einerseits aus
den zulässigen Aufgaben der Kreise
sowie andererseits aus dem Grundsatz
des gemeindefreundlichen Verhaltens,
der als Gebot wechselseitiger Rück-
sichtnahme einseitiges Handeln des
Kreises begrenzt.

7. Der Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1
GG gebietet, Städte, Kreise und
Gemeinden prinzipiell gleich zu behan-
deln. Der Gleichheitsgrundsatz gilt
nicht nur gegenüber dem Bürger, son-
dern – als Ausfluss des Rechtsstaatsge-
bots (Art. 28 Abs. 1 S. 1 GG) – auch im
Verhältnis der Hoheitsträger unterein-
ander. Dies gilt auch im Haushalts-
recht.

8. Das kommunale Haushaltsrecht darf
wie der kommunale Finanzausgleich
nicht allein nach Gründen politischer
Zweckmäßigkeit gestaltet werden.
Vielmehr muss es sich in den Grenzen
halten, die durch die Vorschriften der
Verfassung in Verbindung mit dem aus
dem Gleichheitssatz fließenden Willkür-
verbot sowie dem Gebot der Systemge-
rechtigkeit gezogen sind. Eine Differen-
zierung im Haushaltsausgleich von
Städten, Kreisen und Gemeinden be -
darf deshalb zwingend einer gesonder-
ten Rechtfertigung.

9. Die These einer ungleichen Liquiditäts-
verteilung zwischen Kreisen und kreis-
angehörigen Gemeinden lässt sich nicht
erhärten. Werden die jeweiligen Kas-
senkreditbestände zu den Ausgabean-
teilen im kreisangehörigen Raum zuein-
ander in Beziehung gesetzt, ist stattdes-
sen in verschiedenen Bundesländern ein
Ungleichgewicht zulasten der Kreise
festzustellen.

10. Die Subsidiarität der Kreisumlage
gebietet dem Kreis nicht, vor Erhö-
hung der Kreisumlage die Ausgleichs -
rücklage oder das Eigenkapital voll-
ständig ausschöpfen zu müssen. Der
gewählte Kreistag hat auch hier unter
Berücksichtigung der Finanzlage der
kreisangehörigen Gemeinden eine
eigene Wertung vorzunehmen. Die
Grenzen seiner Entscheidungsfreiheit
überschreitet der Kreistag erst, wenn
er die gesetzlich festgelegte Reihen-
folge unterläuft, indem er die üb-
rigen von ihm eigenverantwortlich
bestimmbaren Einnahmequellen be -
wusst zulasten der Kreisumlage
schont.

11. Mittels der Abschreibungen wird sys-
temgerecht der tatsächliche Ressour-
cenverbrauch erwirtschaftet. Zu einer
Doppelfinanzierung der Investitionen
führt dies nicht. Dies ist im Verhältnis
Kreis – kreisangehörige Gemeinde
nicht anders als im Verhältnis Gemein-
de – Bürger. Ein Verzicht würde für
den Kreis stattdessen einen Vermö-
gensabbau bedeuten und das Prinzip
der nachhaltigen Haushaltswirtschaft
ungerechtfertigt durchbrechen. Die
Bildung eines mit den Abschreibungen
aufzulösenden „Kreissonderpostens“
widerspricht dem Ressourcenver-
brauchskonzept und scheitert an dem
weiterhin geltenden Gesamtdeckungs -
prinzip.

12. Die These, dass mit dem neuen doppi-
schen Haushaltsrecht strengere An -
sprüche an den künftigen Ausgleich in
der Haushaltswirtschaft gestellt wer-
den als sie zu kameralen Zeiten
herrschten und von daher prinzipiell
mit einer Erhöhung der Kreisumlage
zu rechnen sei, ist falsch. Sie lässt ins-
besondere außer Acht, dass spiegel-
bildlich zu den neu in den Haushalts-
ausgleich einzubeziehenden Abschrei-
bungen die bislang zu berücksichti-
genden Tilgungen und Kreditkosten
ihre Ausgleichsrelevanz verlieren. Ob
mit dem Wechsel des Rechnungsstils
die Ausgleichsanforderungen steigen,
lässt sich daher nur am Einzelfall beur-
teilen.

I. Forderungen nach
besonderen Regelungen
zum Ausgleich umlage-
finanzierter Haushalte

Im Zusammenhang mit der Einführung des
neuen doppischen Haushaltsrechts werden
seitens der kreisangehörigen Gemeinden
und Städte Bedenken gegen die Einbezie-
hung der Abschreibungen in den Haus-
haltsausgleich der Kreise artikuliert. Haupt-
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argument ist, die kreisangehörigen Ge -
meinden würden bei einem Einbezug der
Abschreibungen in den Haushaltsausgleich
das Vermögen der Kreise über die Kreisum-
lage erneut und damit doppelt finanzieren.
Hinzu tritt die These, die Liquidität sei im
kreisangehörigen Raum zulasten der kreis-
angehörigen Gemeinden verteilt, da die
Kreise als Umlageverbände stets die Mög-
lichkeit zum Haushaltsausgleich gehabt
hätten. Weiter wird auch die Frage aufge-
worfen, ob der Kreis als Gemeindeverband
überhaupt und wenn ja in welchem
Umfang über Eigenkapital in Form von
Anlagevermögen verfügen sollte bezie-
hungsweise müsse. Schließlich werden
Forderungen erhoben, vor künftigen
Umlageerhöhungen zunächst – soweit
vorhanden – die Ausgleichsrücklage oder
sogar das gesamte Eigenkapital des Kreises
zur Haushaltskonsolidierung einzusetzen.
Dabei wird auf die gesetzliche Vorgabe in
der Kreisordnung verwiesen, eine Erhö-
hung der Kreisumlage nur als letztes Finan-
zierungsmittel anwenden zu dürfen.

II. Ist die geforderte Ungleich  -
behandlung im neuen
doppischen Haushaltsrecht
systematisch begründbar?

1. Die Kerninhalte des neuen Haus-
haltsrechts gelten für Städte,
Gemeinden und Kreise gleichermaßen

Ein Kernziel der Reform des kommunalen
Haushaltsrechts ist, das als unzureichend
empfundene kamerale Geldverbrauchs-
konzept durch ein Ressourcenverbrauchs-
konzept zu ersetzen. Zentrales Element der
Reform ist deshalb die Umstellung von der
bisherigen zahlungsorientierten Darstel-
lungsform auf eine vollständige und peri-
odengerechte Abbildung des Ressourcen-
verbrauchs und des Ressourcenaufkom-
mens durch Erfassung von Aufwendungen
und Erträgen anstelle von Ausgaben und
Einnahmen.
Mit dem neuen Haushaltsrecht soll der
Kommune eine bessere Steuerung ermög-
licht werden. Insbesondere sollen in die
Haushaltsplanungen die Abschreibungen
als Äquivalent für den der jeweiligen Perio-
de zuzurechnenden Ressourcenverbrauch,
Rückstellungen für den in der jeweiligen
Haushaltsperiode veranlassten Aufwand
zukünftiger Haushaltsjahre und interne
Leistungen aufgenommen werden und ein
realistischeres Bild der finanziellen Lage der
Kommune vermitteln. Entscheidend soll
dabei nicht sein, wann ein Vermögens-
gegenstand gekauft und bezahlt wird, son-
dern wann er bei der Bereitstellung
 kommunaler Leistungen verbraucht wird.
Unterschiede in dieser Zielsetzung hin-

sichtlich der Städte und Gemeinden einer-
seits sowie der Kreise andererseits beste-
hen nicht. Es bestehen keine strukturellen
Unterschiede, die die Steuerungsanforde-
rungen qualitativ voneinander abheben
und eine solche Differenzierung rechtferti-
gen würden. Am ehesten könnte unter
diesem Aspekt noch eine Andersbehand-
lung besonders kleiner Gemeinden
gerechtfertigt werden, wo die zu steuern-
den Sachverhalte wenig komplex, schnell
erfassbar und überschaubar sind.
Auch spielen die durch das Ressourcenver-
brauchskonzept herausgestellten Elemente
auf der Kreisebene keine weniger bedeu-
tende Rolle als auf Ebene der Städte oder
Gemeinden. Wie diese weisen die Kreise
abnutzbares und in der Aufgabenerfüllung
gebundenes Vermögen auf, so dass sich
auch bei ihnen das Erfordernis der peri-
odengerechten Zurechnung des Ressour-
cenverbrauchs ergibt. Auch bei den Kreisen
ist es zudem erforderlich, Rückstellungen
für den in der jeweiligen Haushaltsperiode
veranlassten Aufwand zukünftiger Haus-
haltsjahre zu bilden.
Verwunderlich ist dies nicht, nehmen doch
die Kreise im Wesentlichen die gleichen
Aufgaben wie die kreisfreien Städte wahr.
Mit den kreisangehörigen Gemeinden sind
sie überdies aufgaben- und ausgabeseitig
kreis- und gemeindeindividuell speziell bei
den Ergänzungs- und Ausgleichsaufgaben
verzahnt.
Die Elemente des Ressourcenverbrauchs-
konzepts sind nicht nur kalkulatorisch in
die kommunale Steuerung einzubeziehen.
Leitbild des neuen Konzepts ist vielmehr
zudem die Grundaussage, dass jede Gene-
ration die von ihr verbrauchten Ressourcen
selbst erwirtschaften soll. Die neu gesetz-
ten Anforderungen beschränken sich des-
halb nicht auf das Erfordernis der Darstel-
lung des Ressourcenverbrauchs durch Auf-
wand und Ertrag. Der Wechsel von einem
zahlungsorientierten zu einem ressourcen-
verbrauchsorientierten Haushalts- und
Rechnungswesen führt vielmehr zwangs-
läufig dazu, dass sich auch der künftige
doppische Haushaltsausgleich an den Grö-
ßen „Aufwand“ und „Ertrag“ orientiert.
Folgerichtig und konsequent stellen die in
den Regelungswerken und -konzepten der
einzelnen Bundesländer vorgesehenen
Haushaltsausgleichsregelungen auf den
Ergebnishaushalt und die Ergebnisrech-
nung ab. Ein ausgeglichener Ergebnishaus-
halt wird gefordert, damit die Kommunen
auch in Zukunft ihre Aufgaben uneinge-
schränkt erfüllen können. Er ist ausge-
glichen, wenn die Summe aller Erträge grö-
ßer oder gleich der Summe aller Aufwen-
dungen ist. Hierdurch wird gewährleistet,
dass sich das „Eigenkapital“ der Kommune
nicht verringert.

Gründe, warum hier etwas anderes für die
Kreise gelten sollte, gibt es nicht. Warum
sollte jede Generation in einer kreisange-
hörigen Gemeinde die von ihr verbrauch-
ten Ressourcen selbst erwirtschaften,
bezogen auf den Kreis aber nicht? Eine
derartige Differenzierung hat weder im
Vergleich mit den kreisfreien Städten, die in
weiten Teilen identische Aufgaben wie die
Kreise erfüllen, noch mit Blick auf die unter
Berücksichtigung der Ergänzungs- und
Ausgleichsaufgaben der Kreise kreisindivi-
duelle Aufgabenverteilung zwischen den
kreisangehörigen Gemeinden und den
Kreisen Sinn.
Das Buchungssystem rechtfertigt somit
keine Ungleichbehandlung von Gemein-
den und Kreisen. Die Einführung und
Umsetzung der Doppik ist eine Grundsatz-
entscheidung für eine nachhaltige, res-
sourcenorientierte Haushaltswirtschaft,
auch im Sinne und für den Bürger. Dieser
stellt aber zu Recht sowohl an die Gemein-
de als auch an den Kreis die gleichen
Erwartungen.

2. Keine Unterschiede bei perioden -
gerechter Zurechnung des Ressour-
cenverbrauchs bei eigener, gemein-
schaftlicher oder gemeindeverband-
licher Aufgabenwahrnehmung

Ein konsequent am Ausgleich von Aufwen-
dungen und Erträgen orientierter Haus-
haltsausgleich führt somit bei umlagefi-
nanzierten Körperschaften dazu, dass auch
nicht zahlungswirksame Aufwendungen
(wie z.B. Rückstellungen und Abschreibun-
gen) in die Berechnungsgrundlage einbe-
zogen und die umlagepflichtigen Körper-
schaften entsprechend belastet werden.
Weder die Aufgaben noch die Steuerungs-
anforderungen der umlagefinanzierten Kör-
perschaften lassen wie gezeigt eine Anders-
behandlung gerechtfertigt sein. Vielmehr ist
es sachgerecht, sie nicht anders als die Städ-
te und Gemeinden zu behandeln. Dies wird
besonders deutlich, wenn am Beispiel einer
Gemeinde die Alternativen eigener, gemein-
schaftlicher oder gemeindeverbandlicher
Aufgabenwahrnehmung gedanklich durch-
spielt werden.
Für eine periodengerechte Zuordnung des
Ressourcenverbrauchs ist es zunächst ohne
Belang, ob die Aufgabe allein oder
gemeinschaftlich wahrgenommen wird.
Zurechnungsprobleme ergeben sich allen-
falls bezogen auf die beteiligten Aufgaben-
träger. Für die sich anschließende Frage, ob
der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet
werden muss oder nicht, dürfte es eben-
falls ohne Belang sein, ob die Aufgabe
allein oder gemeinschaftlich wahrgenom-
men wird. Alles andere würde zu absurden
Folgen führen.
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Wird der Ansatz nun gedanklich fortge-
dacht und an die Stelle der gemeinschaft-
lichen Aufgabenwahrnehmung die Wahr-
nehmung der Aufgabe durch einen eigens
gegründeten Gemeindeverband anstelle
der Aufgabenträger gesetzt, ist unmittel-
bar einsichtig, dass auch für diesen Fall
nichts anderes gelten kann. Ob der Res-
sourcenverbrauch für eine Aufgabe erwirt-
schaftet werden muss oder nicht, kann
nicht abhängig davon sein, ob sie allein,
gemeinschaftlich oder in institutionalisier-
ter gemeinschaftlicher Aufgabenwahrneh-
mung gemeindeverbandlich wahrgenom-
men wird. Warum soll für die Kreise als
Umlageverband mit eigenen Aufgaben
etwas anderes gelten?

3. Ausgangsthese des erschwerten
Haushaltsausgleichs in der Doppik
nicht belegt

Die vorgetragenen Befürchtungen werden
entscheidend von der These getragen, dass
mit dem neuen doppischen Haushaltsrecht
strengere Ansprüche an den künftigen
Ausgleich in der Haushaltswirtschaft ge -
stellt werden, als sie zu kameralen Zeiten
herrschten. Gespeist werden diese Be -
fürchtungen durch die Vorstellung, dass
insbesondere durch die geforderte Einbe-
ziehung der Abschreibungen die Anforde-
rungen für den zu erreichenden Haushalts-
ausgleich deutlich höher als im kameralen
Recht gelegt werden.
Diese Vorstellung lässt allerdings eine
Reihe von zu berücksichtigenden Faktoren
außer Acht, wobei dem Grad der kommu-
nalen Verschuldung die größte Bedeutung
zukommt. Ob es der einzelnen Kommune
im doppischen Rechnungsverbund künftig
schwerer fallen wird, die Anforderungen
an den Haushaltsausgleich zu erfüllen, lässt
sich deshalb nicht von vornherein beant-
worten, sondern hängt weitgehend von
der Struktur des jeweiligen Haushalts ab.
Zu berücksichtigen ist zunächst, dass zwar
die Abschreibungen gegenüber dem bishe-
rigen kameralen Recht tatsächlich neu in
den Haushaltsausgleich einzubeziehen
sind. Dafür sind aber im doppischen Recht
die bislang im kameralen Haushaltsaus-
gleich zu berücksichtigenden Tilgungsbe-
träge für eingegangene Kreditverpflichtun-
gen sowie die Kreditbeschaffungskosten
für den Haushaltsausgleich des im neuen
Rechnungswesen maßgeblichen Ergebnis-
haushalts nicht relevant.
In der Kameralistik belasten Tilgungsleis-
tungen den Haushaltsausgleich nur in dem
Maße, wie Investitionen kreditfinanziert
worden sind. In der Doppik sind hingegen
alle Investitionen, also auch die eigenfinan-
zierten, abzuschreiben. Das bedeutet, dass
je höher der abzutragende Fremdfinanzie-

rungsanteil am kommunalen Anlagever-
mögen ist, desto weniger trifft die Behaup-
tung zu, der Haushaltsausgleich erschwere
sich im doppischen System.
Als Faustformel gilt: Je höher die Verschul-
dung einer Kommune ist, desto eher „pro-
fitiert“ sie von der Einführung der Doppik.
Bewegen sich die Kredittilgungskosten
über den Aufwendungen für Abschreibun-
gen und der Zuführung zu den Pensions-
rückstellungen, wäre der doppische Haus-
haltsausgleich sogar leichter zu erbringen.
Ausschlaggebend ist dabei die Gesamthö-
he der jeweiligen Kredittilgungskosten
einer öffentlichen Körperschaft, die derweil
von Faktoren wie der Finanzierung der im
Eigentum der Kommune befindlichen
Anlagegüter und deren Restlaufzeit („alte“
Kredite haben einen entsprechend höheren
Tilgungsanteil) abhängig ist.
Hinzu kommt, dass bei der Beurteilung
auch von Dritten zugewandte Finanzmittel
nicht außerhalb der Betrachtung bleiben
dürfen. Große Teile der kommunalen
Investitionen werden nicht allein durch
Kredite oder Eigenmittel finanziert. Viel -
mehr spielen gezielte (Förder-) Zuwendun-
gen Dritter seit jeher – und insbesondere in
den Zeiten kommunaler Finanznot – eine
nicht zu vernachlässigende Rolle. In der
Doppik werden für diese Zuwendungen
aber auf der Passivseite der Bilanz Sonder-
posten gebildet, die über die Nutzungs-
dauer des zuwendungsfinanzierten
Gegenstandes erfolgswirksam aufgelöst
werden. Damit stehen aber den zu erwirt-
schaftenden Abschreibungen in der Abwä-
gung zu berücksichtigende Erträge aus der
Auflösung dieser Sonderposten gegenüber.
Eine wichtige Rolle spielt zudem die Ver-
mögensbewertung. Hohe Wertansätze
führen zu hohen Abschreibungsbeträgen
und erhöhen die materiellen Anforderun-
gen an den doppischen Haushaltsaus-
gleich. Generell sind Vermögensgegen-
stände nach den Anschaffungs- und Her-
stellungskosten zu bewerten. Eine beson-
dere Rolle kommt jedoch der Vermögens-
bewertung zur Eröffnungsbilanz zu, für die
aber die überwiegende Anzahl der Länder
ebenfalls den Ansatz der Anschaffungs-
und Herstellungskosten vorsieht.
Beim Umstieg auf die Doppik wird per
Stichtag der gesamte Verbrauch als Auf-
wand in der Ergebnisrechnung und -pla-
nung erfasst und in den Haushaltsaus-
gleich einbezogen. Vermögensgegenstän-
de, die bis dato bereits abgeschrieben sind,
belasten den doppischen Haushaltsaus-
gleich nicht mehr. Nur wenn der Vermö-
gensgegenstand noch nicht vollständig
abgeschrieben ist, wird der Ergebnishaus-
halt mit Abschreibungen belastet. Ist das
Ende des Abschreibungszeitraums noch
nicht erreicht, so ist bei einer bereits abge-

schlossenen Tilgungsphase der Ausgleich
in der Doppik gegenüber der Kameralistik
erschwert.
In Anbetracht der tatsächlichen Verhält-
nisse in den Kommunen ist jedoch eher
von einem Überschreiten der Finanzie-
rungs- gegenüber der Abschreibungsdauer
auszugehen, so dass sich der Ausgleich
tendenziell sogar erleichtern dürfte. Bei
einer die Nutzungsdauer des Vermögens
überschreitenden Kreditlaufzeit fließen
dann lediglich noch die Zinsaufwendungen
in den Ergebnishaushalt ein. In der Kame-
ralistik wären hingegen nach wie vor auch
die Tilgungen per Zuführung aus dem Ver-
waltungshaushalt ausgleichsrelevant. Ist
der Vermögensgegenstand bereits abge-
schrieben und der Kredit bereits vollständig
getilgt, besteht zwischen Kameralistik und
Doppik kein Unterschied, da weder der
Ergebnishaushalt über Abschreibungen
noch der Vermögenshaushalt über Tilgun-
gen belastet wird.
Schließlich ist in den Vergleich einzubezie-
hen, dass weite Teile des kommunalen Ver-
mögens überhaupt nicht abzuschreiben
sind. Sie sind insoweit im neuen doppischen
System überhaupt nicht ausgleichrelevant.
Zu denken ist etwa an Grund und Boden
sowie an das Beteiligungsvermögen. Soweit
diese Vermögensbestandteile kreditfinan-
ziert wurden, erhöhten sie hingegen im
kameralen Recht die Anforderungen an den
materiellen Haushaltsausgleich.
Eine generelle Aussage, dass der Haus-
haltsausgleich durch die Einführung der
kommunalen Doppik schwieriger gewor-
den ist, lässt sich insoweit nicht treffen.
Dies gilt für die Städte und Gemeinden
ebenso wie für die Kreise. Die Befürchtun-
gen, mit der Umsetzung der Doppik im
Kreis werde automatisch aufgrund höherer
Ausgleichsanforderungen dessen Kreisum-
lage steigen, entbehren somit einer allge-
meingültigen Grundlage. Sie können nur
am Einzelfall beurteilt werden. Ausschlag-
gebend ist dabei nicht der Rechnungsstil,
sondern insbesondere die Finanzierungs-
struktur des Kreises.

III. Abschließende Bewertung

Damit ist eine Ungleichbehandlung der
Kreise im Haushaltsausgleich des neuen
Haushaltsrechts schon im Ansatz systema-
tisch nicht zu rechtfertigen. Darüber hinaus
wäre sie auch verfassungsrechtlich nicht
haltbar. Die Kreise verfügen über dieselbe
demokratische Legitimation und ihnen
steht im selben Umfang wie den Gemein-
den das Recht auf kommunale Selbstver-
waltung (Art. 28 Abs. 2 GG) zu. Auch
finanzwirtschaftlich ist eine Sonderbe-
handlung der Kreishaushalte nicht gebo-
ten: Obwohl das neue Haushaltsrecht pri-
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mär auf den Ergebnishaushalt abstellt, ver-
langt es von den Kommunen, ihre Zah-
lungsfähigkeit dauerhaft aufrecht zu erhal-
ten, was für die Umlageverbände nur über
die Umlagezahlung – die einzig disponible
Ertragsquelle – sichergestellt werden kann.
Das kommunale Finanzsystem ist so aus-
gestaltet, dass es vor der Erhebung der
Kreisumlage zu einer systembedingten
Überfinanzierung der Gemeinden kommt.
Die gemeindlichen Einnahmen (im We -
sentlichen Steuern und Schlüsselzuweisun-

gen) sind systematisch mit der Kreisum -
lage vorbelastet. Das vermeintliche Pro-
blem der Doppelfinanzierung von Kreisver-
mögen beschränkt sich auf einen notwen-
digen Umstellungseffekt hin zum neuen
Rechnungswesen. Tatsächlich findet keine
Doppelfinanzierung statt, sondern die
Abschreibungen erwirtschaften systemge-
recht lediglich den Ressourcenverbrauch.
Im übrigen würde das vermeintliche Pro-
blem auch bei den Gemeinden im Verhält-
nis zu ihren Bürgern entstehen – auch hier

sind mit Steuermitteln in der Vergangen-
heit Investitionen getätigt worden, für die
im neuen Rechnungswesen Abschreibun-
gen anfallen, über die wiederum Liquidität
durch Steuereinnahmen generiert wird.
Deshalb muss der Haushaltsausgleich der
Kreise innerhalb des doppischen Rech-
nungswesens konsequent an Erträgen und
Aufwendungen orientiert werden.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 4/April 2008  20.20.00.1

Der Kreis Borken ist als einer der
ersten Kreise in NRW angetreten,

als „Nicht-Pilotkommune“ eine Eröff-
nungsbilanz aufzustellen. Im Mai 2006
wurde der Bilanzentwurf – ganz
bewusst auch als Angebot interkom-
munaler Diskussion – veröffentlicht.
Mit tieferem Einblick in die Strukturen
des neuen Rechnungswesens stellte sich
zwischenzeitlich manches Mal die Frage,
ob dem NKF nicht schon mit seinem Start
die nächste Reform in die Wiege gelegt
ist. Es wächst der Eindruck, dass die Vor-
schriften beziehungsweise deren Ausle-
gung teilweise das neue Rechnungswe-
sen von dem fortbewegen, was eigentlich
erreicht werden sollte: Transparenz über
die Vermögens- und Schuldenlage der
Kommune herzustellen sowie eine peri-
odengerechte Belastung der Bürgerinnen
und Bürger, die die kommunalen Dienste
in Anspruch nehmen, zu ermöglichen.

Regelungsfülle
oder Regelungsbedarf?

Richten wir den Blick auf das Anlagever-
mögen – bei den Kommunen gewiss die
wichtigste Position. Nicht umsonst sieht
die Bilanz dafür eine sehr differenzierte
und im Vergleich mit privatwirtschaft-
lichen Bilanzen ungewohnte Gliederung
in 14 Unterpunkte vor. Damit die Bilan-
zierung in allen Kommunen möglichst
nach gleichen Maßstäben erfolgt, hat das

Innenministerium so genannte „Handrei-
chungen“ erarbeitet. Entsprechend den
Erkenntnissen aus den Pilotkommunen
erschienen diese erheblich erweitert im
Dezember 2006 in 2. Auflage. Ohne
Zweifel sind sie eine große Hilfe. Wenig
hilfreich war dies aber im Kreis Borken.
Denn differenzierte Ausführungen in der
Neuauflage führten dazu, dass bereits
abgeschlossene Bewertungen den Hin-
weisen der Neuauflage entsprechend
anzupassen waren.
Zwar weist das Innenministerium in der
Einleitung des Werkes darauf hin, die
Handreichungen seien eine Hilfestellung
für die praktische Arbeit, nicht jedoch die
Ergänzung gesetzlicher Vorschriften.
Vielmehr unterstreiche das neue Haus-
haltsrecht durch die Einräumung
erweiterter örtlicher Handlungsspielräu-
me die ge meindliche Eigenverantwor-
tung. In der Pra  xis haben sich diese
Handreichungen bei den Akteuren im
Kreis Borken aber manches Mal mehr als
Problemschaffer denn als Problemlöser
erwiesen.
Nicht das Gesetz oder die Gemeinde-
haushaltsverordnung galten als Maßstab
der Bilanzierung, sondern die Handrei-
chungen. Ihnen fiel damit eine Rolle zu,
die ihre Verfasser explizit ausgeschlossen
haben. Die reizvolle Herausforderung,
neues Haushaltsrecht durch praktische
Erfahrung mit Leben zu füllen, ging unter
in der Diskussion mancher mit Blick auf

die Gesamtbilanz eher nachrangiger Fra-
gen.
So sieht die NKF-Rahmentabelle bei-
spielsweise Bandbreiten von mehreren
Jahrzehnten bei der Festlegung bilanziel-
ler Nutzungsdauern von Gebäuden vor.
Damit lassen sich die Bilanz und die Höhe
des jährlichen Abschreibungsaufwandes
er heblich beeinflussen. Für den Kreis Bor-
ken muss rückblickend festgehalten wer-
den, dass über die Festlegung der Nut-
zungsdauer von Gebäuden schneller eine
Abstimmung erzielt werden konnte, als
etwa über die Frage, wie geringe Abwei-
chungen von den Normwerten bei der
Deckenhöhe von Sporthallen in die Wer-
termittlung einzufließen hätten.
Ein weiteres Beispiel: Genau vorgeschrie-
ben ist das Verfahren der Wertermittlung
von Straßenflächen im Außenbereich (10
v.H. des Bodenrichtwertes für Ackerland,
mindestens ein Euro je Quadratmeter).
Diese Regelung in der Gemeindehaus-
haltsverordnung ist sinnvoll. Noch viel
hilfreicher wäre es aber gewesen, wenn
auch Kennzahlen für die Bewertung des
eigentlichen Straßenkörpers vorgelegen
hätten. Statt dessen mussten örtliche,
auch prüfungsseitig akzeptierte Bewer-
tungsmaßstäbe gefunden werden – bei
Objekten, die Jahrzehnte alt sind und bei
denen mit dem Unterbau wesentliche
Wert beeinflussende Faktoren berück-
sichtigt werden sollen, die in das Erdreich
eingebracht wurden, als die Kreise noch
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nicht einmal Träger von Straßen waren,
ein schwieriges Unterfangen. Zur Klar-
stellung: Es geht dabei um beachtliche
Bilanzwerte. Das Grundvermögen der
Kreisstraßen ist im Kreis Borken mit rund
18 Millionen Euro bewertet, die Straßen
sind mit rund 150 Millionen Euro bilan-
ziert. Die Festlegung der Bodenwerter-
mittlung ist gut, eine Festlegung von
Werten für die Straßenkörper selbst wäre
wichtiger. Es wäre eine große Hilfe gewe-
sen, in den Handreichungen bauartbezo-
gen re prä sentative Durchschnittswerte zu
finden.

Den Blick
in die Zukunft richten

Wie geht es weiter? Es ist an der Zeit zu
fragen, ob das neue Rechnungswesen
auf Dauer den Ansprüchen gerecht wird,
die mit Blick auf die kommunale Zielset-
zung formuliert worden sind. Im Rahmen
dieses Beitrages sollen die Ziele der peri-
odengerechten Belastung der Nutzer
kommunaler Infrastruktur sowie der
Transparenz über die Vermögens- und
Schuldenlage thematisiert werden.
Bei Gütern des Anlagevermögens wird
die periodengerechte Belastung der Nut-
zer durch die Abschreibung erreicht, die
dem Werteverzehr entspricht. Zum Pro-
blem entwickelt sich dabei die Zuordnung
zum Unterhaltungs- beziehungsweise
zum Herstellungsaufwand. Das ist
eigentlich kein NKF-spezifisches Thema;
es galt auch in der Kameralistik. Damals
wie heute geht es letztlich um die Frage,
ob eine Baumaßnahme als Aufwand im
Ergebnisplan und damit sofort über die
Kreisumlage finanziert wird, oder ob bei
einer Investition gegebenenfalls im
Finanzplan eine Darlehensfinanzierung
erfolgt.
Das NKF hat enge Regeln des Handels-
und insbesondere des Steuerrechts über-
nommen. Das bedeutet zum Beispiel,
dass die vollständige Erneuerung einer
Straßendeckschicht oder die umfangrei-
che Modernisierung eines Gebäudes
Unterhaltungsaufwand darstellen. Finan-
ziert werden sie vollständig in dem Jahr,
in dem die Maßnahme mehr oder weni-
ger zufällig durchgeführt wird. Genutzt
werden die so erneuerten Einrichtungen
aber über Jahrzehnte. Ihre Nutzer tragen
aber nicht die Kosten. Es geht dabei nicht
allein um die Frage der Finanzierung.
Berührt werden auch Aussagewert und

Transparenz der Bilanz, deren Ausgangs-
werte doch mit so großem Aufwand
ermittelt wurden.
Bei fachgerechter Unterhaltung der Kreis-
straßen und der Gebäude, wie sie bisher
für den Kreis Borken unstrittig war, wird
das dazu führen, dass laufend erhebliche
Finanzmittel für das Anlagevermögen
aufgebracht werden, die Bilanzwerte sich
durch die Abschreibungen aber kontinu-
ierlich verringern. Ewas überspitzt pro-
gnostiziert, hat der Kreis Borken in eini-
gen Jahrzehnten kaum noch bilanzielles
Anlagevermögen, obwohl dieses tatsäch-
lich durch laufende Modernisierungen
uneingeschränkt zur Verfügung steht. So
werden verdeckte Reserven gebildet, was
durch die Regelungen zur Erstbilanzie-
rung doch vermieden werden soll. Und
was ebenso wichtig ist: Die Erträge aus
Abschreibungen gehen laufend zurück.
Es fehlt an Liquidität für neue Investitio-
nen.
Eine weitgehende Möglichkeit, eigenver-
antwortlich über die Zuordnung zu
Unterhaltungs- oder Herstellungsauf-
wand zu entscheiden, wäre hier sinnvoll.
So könnten kommunalpolitische Ge -
sichtspunkte in die Finanzierungsent-
scheidung einfließen. Warum kann hier
kommunale Selbstverwaltung nicht ge -
lebt werden, die doch bei der Erstbilan-
zierung ausdrücklich herausgestellt wird?
In diesem Zusammenhang muss erwähnt
werden, dass die Bildung von Sonderpos-
ten für pauschale Investitionszuwendun-
gen im Rahmen des Finanzausgleiches
weiterhin für systemwidrig gehalten wird.
Mit diesen Mitteln sind die Kreise an dem
ihnen verfassungsrechtlich zustehenden
Steueraufkommen beteiligt. Es handelt
sich damit um Eigenmittel. Dieses Eigen-
tum als Sonderposten ertragswirksam
aufzulösen, hat die gleiche Wirkung, als
würde das Eigenkapital laufend aufge-
zehrt. Dem hat der Gesetzgeber aus
gutem Grund einen Riegel vorgeschoben.
Nicht aus Überzeugung, sondern auf
Grund der Positionierung des Innenminis-
teriums in dieser Frage, hat der Kreis Bor-
ken die Sonderposten bilanziert. Die
Folge ist aber, dass durch die Abschrei-
bungen der Werteverzehr der entspre-
chenden Anlagegüter nicht erwirtschaftet
werden kann. Das war und ist betriebs-
wirtschaftlicher Unsinn.
Die Verpflichtung zur Sonderpostenbil-
dung führt bei Kreisen zu weiteren skurri-
len, aus finanzwirtschaftlicher Sicht je -

doch erheblichen Auswirkungen, und
zwar immer dann, wenn durch Umwid-
mung das Eigentum an einer Straße, die
sogenannte Straßenbaulast, wechselt. Da
die Übertragung laut Gesetz ohne Wert-
ausgleich erfolgt, führt die Reduzierung
des Anlagevermögens zu Abschreibungs-
aufwand. Da kaum vorstellbar ist, dass
die Städte und Gemeinden bereit sein
werden, diesen Aufwand über die Kreis-
umlage zu finanzieren, reduziert sich
dadurch das Eigenkapital. Das ist grund-
sätzlich systemgerecht, darf aber nicht
die Funktion der Ausgleichsrücklage tan-
gieren und auch nicht zu kommunalauf-
sichtlichen Konsequenzen führen. Hinzu
kommt: Die Kommune, der die Straße
übertragen wird, hat ihrerseits in Höhe
des Straßenwertes einen Sonderposten
zu bilden. Da das Straßenvermögen und
der Sonderposten parallel abgeschrieben
werden, wird diese Straße netto buchhal-
terisch keinen Abschreibungsaufwand
verursachen, obwohl sie tatsächlich
natürlich kontinuierlichem Werteverzehr
unterliegt.

Was wäre zu tun?

Das kaufmännische Rechnungswesen ist
auf unternehmerische Ziele ausgerichtet.
Das Handeln der öffentlichen Hand wird
dagegen gerade bei den Kreisen von
Transferleistungen bestimmt. Nicht die
Gewinnmaximierung ist gefragt, sondern
die Sicherung von Aufgaben der Daseins-
vorsorge durch das „Verteilen“ von Gel-
dern. Gleichzeitig besteht eine Treuhän-
derfunktion hinsichtlich der Bewirtschaf-
tung des kommunalen Vermögens mit
entsprechenden Transparenzverpflich-
tungen. Die unreflektierte Übernahme
steuerrechtlicher und handelsrechtlicher
Gepflogenheiten wird diesen besonderen
Aufgabenstellungen der Kommunalver-
waltung nicht gerecht. Das öffentliche
Rechnungswesen sollte sich auch bei
Anlehnung an die doppische Buchungs-
systematik seine Eigenständigkeit bewah-
ren. Mit der Finanzrechnung wurde die-
ser Schritt getan. Weitere Schritte sollten
folgen. Dafür müsste ein Regelwerk
geschaffen werden mit wenigen Festle-
gungen und vielen Zulässigkeiten. Teile
der „Handreichungen“ könnten darin
aufgehen – im Sinne hilfreicher Hinweise.
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